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Anträge zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen 
(Drucksachen 19/757 und 19/778) 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit, zu den o. g. Gesetzentwürfen zur Anerkennung der Gemeinnützig-
keit von Freifunk-Initiativen eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Eine Zuständigkeit meiner Dienststelle in Fragen der Gemeinnützigkeit ist nicht gegeben. Allerdings 
orientieren sich wesentliche Ziele von Freifunk-Initiativen an datenschutzfördernden Prinzipien, 
beispielsweise Datensparsamkeit, Dezentralität und Überwachungsfreiheit.  
 
Freifunk-Initiativen stellen Infrastrukturen und teilweise auch Router und Router-Firmware zur Ver-
fügung und könnten damit unter den Begriff „Hersteller von Produkten, Diensten und Anwendun-
gen“ fallen. Erwägungsgrund 78 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in dem es um die De-
taillierung des Prinzips „Datenschutz by Design & by Default“ (Artikel 25 DSGVO) geht, betont: 
 

„In Bezug auf Entwicklung, Gestaltung, Auswahl und Nutzung von Anwendungen, 
Diensten und Produkten, die entweder auf der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beruhen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, 
sollten die Hersteller der Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, 
das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Gestaltung der Produkte, 
Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen und unter gebührender Berücksichti-
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gung des Stands der Technik sicherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verar-
beiter in der Lage sind, ihren Datenschutzpflichten nachzukommen.“ 

 
Die Datenschutz-Grundverordnung beschreibt nicht, wie eine Ermutigung der Hersteller ausgestal-
tet werden kann. Aber Impulse wie eine Förderung über die Anerkennung einer Gemeinnützigkeit 
sind aus meiner Sicht geeignet, die Ermutigung im Sinne des Erwägungsgrundes 78 der DSGVO zu 
leisten, wenn damit Datenschutzanforderungen bei der Entwicklung und Gestaltung der informati-
onstechnischen Systeme und der Angebote von Anfang an berücksichtigt und geeignet implemen-
tiert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Marit Hansen 
Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




